
 

 

 

InnoTec TSS Aktiengesellschaft, 

Düsseldorf 

ISIN: DE0005405104 / WKN: 540510 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf, hiermit 

zu der am Freitag, den 26. Juni 2026, um 13:00 Uhr, im Industrie-Club Düsseldorf, 

Elberfelder Str. 6, 40213 Düsseldorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

I. Tagesordnung und Beschlussvorschläge 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses 

sowie des zusammengefassten Lageberichts für die InnoTec TSS Aktiengesellschaft 

und den Konzern für das Geschäftsjahr 2025 und des Vorschlags des Vorstands für 

die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des Vorstands 

zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Zu diesem Tagesordnungspunkt soll kein Beschluss gefasst werden, da der Jahres- und der 

Konzernabschluss schon gebilligt wurden. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 

Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf es 

daher hierzu und zu den weiteren genannten Vorlagen nicht. 

 



 

Tagesordnungspunkt 2 

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 

5.488.071,29 Euro wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von 0,40 Euro je Stückaktie an die Aktionäre auf das in 9.570.000 

Stückaktien eingeteilte dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von  

15.312.000,00 Euro =   3.828.000,00 Euro 

Gewinnvortrag   1.660.071,29 Euro 

Bilanzgewinn   5.488.071,29 Euro 

 

Hinweise: 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den 

Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 01. Juli 2026. Zum Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Falls die Gesellschaft zum Zeitpunkt der 

Hauptversammlung eigene Aktien halten sollte, die dann nicht dividendenberechtigt wären, wird der 

Hauptversammlung ein entsprechend modifizierter Beschlussvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns 

unterbreitet, der neben der Ausschüttung einer unveränderten Dividende je dividendenberechtigter Aktie in Höhe von 

0,40 Euro den Ausweis einer entsprechend geminderten Ausschüttung an die Aktionäre und eines entsprechend 

erhöhten Gewinnvortrags vorsieht. 

 

Tagesordnungspunkt 3 

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu 

erteilen. 

 

Tagesordnungspunkt 4 

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das 

Geschäftsjahr 2025 zu erteilen. 



 

Tagesordnungspunkt 5 

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers 

für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg 

(Standort Bielefeld), zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. 

 

Tagesordnungspunkt 6 

Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 

Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 

2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 

Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) durch den deutschen 

Gesetzgeber war zum Zeitpunkt der Beauftragung der Veröffentlichung dieser Einberufung zur 

ordentlichen Hauptversammlung noch nicht erfolgt. Im September 2025 hat die amtierende 

Bundesregierung einen überarbeiteten Entwurf für das CSRD-Umsetzungsgesetz in den 

Bundestag eingebracht. Zum Zeitpunkt der Beauftragung der Veröffentlichung dieser 

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung war weiterhin offen, bis wann und mit welchem 

abschließenden Inhalt mit einer Umsetzung des Gesetzesentwurfs zu rechnen ist. Um zu 

vermeiden, dass nach Abschluss des nationalen Gesetzgebungsverfahrens ggf. eine weitere 

Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgen muss, um den Prüfer der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen, soll die 

Hauptversammlung am 26. Juni 2026 einen solchen Prüfer vorsorglich wählen, und zwar nur für 

den Fall, dass das nationale Recht eine entsprechende Bestellung durch die Hauptversammlung 

vorsehen wird. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg 

(Standort Bielefeld), zum Prüfer des (Konzern-) Nachhaltigkeitsberichts für das 

Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. Die Bestellung erfolgt vorsorglich für den Fall, dass die 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 

2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 



 

Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) durch den deutschen 

Gesetzgeber in nationales Recht erfolgt und dass die Gesellschaft in der Folge gesetzlich 

verpflichtet ist, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 vorzunehmen 

und den hierzu zu erstattenden (Konzern-) Nachhaltigkeitsbericht durch einen Abschlussprüfer 

prüfen zu lassen und diese Prüfung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nicht ohnehin dem 

Abschlussprüfer obliegt, der den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2026 

prüft. 

 

Tagesordnungspunkt 7 

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gem. § 162 AktG 

Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft erstellen gemäß § 162 AktG jährlich 

einen Bericht über die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren 

Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats von der Gesellschaft und von Unternehmen 

desselben Konzerns (§ 290 des Handelsgesetzbuchs (HGB)) gewährte und geschuldete 

Vergütung („Vergütungsbericht“). Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde 

vom Abschlussprüfer gemäß § 162 Abs. 3 AktG daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten 

Angaben nach § 162 Abs. 1 und Abs. 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die erfolgte 

Prüfung ist dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 beigefügt. Der Vergütungsbericht 

für das Geschäftsjahr 2025 nebst Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers ist ab der Einberufung 

der Hauptversammlung und auch während der Hauptversammlung zugänglich unter: 

https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 gemäß § 120a Abs. 4 AktG zu billigen. 

 

 

II. Weitere Angaben und Hinweise 

 

1. Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung  

Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die InnoTec TSS Aktiengesellschaft 

insgesamt 9.570.000 Stückaktien ausgegeben. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine 

Stimme. Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hält die InnoTec TSS 

Aktiengesellschaft keine eigenen Aktien. 



 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung anmelden und ihre Berechtigung zur 

Teilnahme nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der 

Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor 

der Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs und der Tag der Versammlung sind nicht 

mitzurechnen. Die Anmeldung kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die 

Einzelheiten zur Form der Anmeldung kann der Vorstand in der Einberufung bestimmen. Von 

dieser Ermächtigung hat der Vorstand in der Weise Gebrauch gemacht, dass die Anmeldung der 

Textform (§ 126b BGB) bedarf. 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

ist durch eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des 

depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen; hierzu reicht ein vom 

Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausgestellter Nachweis aus (Letztintermediäre sind die 

Intermediäre, die für einen Aktionär Aktien einer Gesellschaft verwahren, i.d.R. die Depotbanken).  

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf Donnerstag, den 4. Juni 2026, 24:00 Uhr 

(Nachweisstichtag), zu beziehen, und muss der Gesellschaft ebenso wie die Anmeldung zur 

Hauptversammlung bis spätestens Freitag, den 19. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter folgender 

Adresse zugehen: 

InnoTec TSS Aktiengesellschaft 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

E-Mail: innotec2026@aaa-hv.de 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die 

Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich 

nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag bzw. der Anmeldung 

geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der 

vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für 

die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs 



 

am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h., Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag 

haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung und auf den 

Umfang des Stimmrechts. Personen, die zum Nachweisstichtag Aktien erworben haben, aber noch 

nicht im Depot halten, sind daher nicht als Aktionär teilnahme- und stimmberechtigt, sie können 

sich aber ggf. vom Veräußerer bevollmächtigen lassen. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von 

Aktien nach dem Nachweisstichtag. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 

Dividendenberechtigung. 

Üblicherweise übernehmen die Letztintermediäre die erforderliche Anmeldung und die 

Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes für ihre Kunden, wenn diese sie entsprechend 

beauftragen. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich möglichst frühzeitig an ihren 

Letztintermediär zu wenden. 

 

3. Stimmabgabe durch Bevollmächtigte  

Aktionärinnen und Aktionäre haben, sofern die Voraussetzungen unter Ziffer II. 2. erfüllt sind, 

die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten – zum Beispiel durch einen 

Intermediär, durch eine Aktionärsvereinigung oder durch von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter (zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter gelten die Hinweise unter Ziffer II. 4.) – ausüben zu lassen. 

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. 

Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als 

auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Bevollmächtigt die Aktionärin bzw. der Aktionär 

mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Vollmachten, die nicht einem Intermediär, einer Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen nach 

§ 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellten Person erteilt werden, bedürfen der 

Textform. Für die Erklärung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die 

Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerrufs an die 

Gesellschaft steht die folgende Adresse zur Verfügung: 

InnoTec TSS Aktiengesellschaft 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18 - 24 

51465 Bergisch Gladbach 

E-Mail: innotec2026@aaa-hv.de 



 

Übersendungen, die postalisch erfolgen, müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis 

Donnerstag, den 25. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter der vorstehend genannten Adresse 

zugehen. Eine Übermittlung per E-Mail ist bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. 

Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen 

(insbesondere Aktionärsvereinigungen) bevollmächtigt, wird hierfür weder von § 134 Abs. 3 AktG 

Textform verlangt, noch enthält die Satzung für diesen Fall eine besondere Formvorschrift. 

Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen haben die 

Vollmacht allerdings nachprüfbar festzuhalten (§ 135 Abs. 1 AktG). Wir empfehlen unseren 

Aktionärinnen und Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den Genannten 

abzustimmen. 

 

4. Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

Wir bieten unseren Aktionärinnen und Aktionären zudem an, von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter) mit der Ausübung des Stimmrechts zu 

bevollmächtigen (es werden einer oder mehrere Stimmrechtsvertreter von der Gesellschaft 

benannt). Auch in diesem Fall sind die Voraussetzungen unter Ziffer II. 2. zu erfüllen. Die 

Vollmachterteilung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bzw. eines Widerrufs 

der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. 

Soweit Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen Weisungen für die Ausübung 

des Stimmrechts erteilt werden. Ohne entsprechende Weisung werden Stimmrechtsvertreter das 

Stimmrecht nicht ausüben. Aus abwicklungstechnischen Gründen sollten für die Erteilung von 

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter nur die dafür bereitgestellten Formulare 

verwendet werden, die den Aktionärinnen und Aktionären nach Eingang der Anmeldung und des 

Nachweises des Anteilsbesitzes übersandt werden. Ein entsprechendes Formular kann auch auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

abgerufen werden. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens Donnerstag, 

den 25. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter der in Ziffer II. 3. angegebenen Adresse zugehen. 

Für einen Widerruf der Vollmacht an Stimmrechtsvertreter sowie für die Änderungen von 

Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den 

dabei einzuhaltenden Fristen entsprechend. 



 

Erscheint der Aktionär oder ein sonstiger vom ihm bevollmächtigter Dritter zur 

Hauptversammlung, wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben, es sei denn, 

ihm wird während der Hauptversammlung vom Aktionär Vollmacht oder von einem sonstigen vom 

Aktionär bevollmächtigten Dritten Untervollmacht erteilt. 

 

5. Rechte der Aktionäre, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen 

(§ 122 Abs. 2 AktG) 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 

Betrag von 500.000 Euro erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekanntgemacht 

werden. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand zu richten. Das Verlangen 

muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des 

Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugang 

für ein Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung ist damit Dienstag, der 26. Mai 2026, 

24:00 Uhr. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 

des Vorstands über den Antrag halten. Für den Nachweis reicht eine entsprechende Bestätigung 

des Letztintermediärs aus. Nach § 70 AktG bestehen bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf 

die hingewiesen wird.  

Verlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG sind an folgende Anschrift zu richten: 

InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Vorstand, Grunerstraße 62, 40239 Düsseldorf. 

Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt 

gemacht werden – unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter  

https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

veröffentlicht, im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung 

zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten 

Europäischen Union verbreiten. 

 



 

6. Rechte der Aktionäre zur Ankündigung von Anträgen und Wahlvorschlägen 

(§§ 126 Abs. 1, 127 AktG) 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die vor der Hauptversammlung gemäß den §§ 126, 127 AktG 

über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden sollen, müssen bis 

Donnerstag, den 11. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse eingehen: 

InnoTec TSS Aktiengesellschaft 

Grunerstr. 62 

40239 Düsseldorf 

E-Mail: info@innotectss.de 

Nur unter der vorgenannten Adresse rechtzeitig eingegangene Gegenanträge und 

Wahlvorschläge werden einschließlich des Namens des Aktionärs sowie einer zugänglich zu 

machenden Begründung über die Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

unverzüglich zugänglich gemacht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen gemäß den 

§§ 126, 127 AktG hierfür im Übrigen erfüllt sind. Unter der vorgenannten Internetadresse werden 

auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 

dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht 

übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung in der Hauptversammlung gelangen können, wenn 

sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 

 

7. Auskunftsrecht des Aktionärs in der Hauptversammlung (§ 131 Abs. 1 AktG) 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 

Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 

Unternehmen. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 

des Handelsgesetzbuchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der 

Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in 

den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Der Vorstand darf die Auskunft aus den in 

§ 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen verweigern. 

 



 

8. Zeitangaben  

Sämtliche Zeitangaben in dieser Einberufung erfolgen in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). 

Die mitteleuropäische Sommerzeit entspricht der koordinierten Weltzeit (UTC) plus zwei Stunden. 

 

9. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft / weitergehende 

Informationen zu den Rechten der Aktionäre 

Von der Einberufung an werden die Angaben gemäß § 124a AktG über die Internetseite 

https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugänglich sein, einschließlich der Vorlagen zu Tagesordnungspunkt 1 und die weiteren in der 

Tageordnung genannten Vorlagen bzw. Berichte. Dort werden von der Einberufung der 

Hauptversammlung an auch weitergehende Informationen zu den Rechten der Aktionäre gemäß 

§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG zugänglich gemacht. 

 

10. Beschlussfassungen  

Zu Tagesordnungspunkt 1 soll kein Beschluss gefasst werden. Zu den Tagesordnungspunkten 2 

bis 6 sollen Abstimmungen erfolgen, die bindenden Charakter haben. Der Beschluss zu 

Tagesordnungspunkt 7 begründet gemäß § 120a AktG weder Rechte noch Pflichten und ist nicht 

nach § 243 AktG anfechtbar. Der Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 hat damit empfehlenden 

Charakter. Für jede Abstimmung stehen die Optionen Befürwortung (JA), Ablehnung (NEIN) oder 

Stimmenthaltung (ENTHALTUNG) zur Verfügung. 

 

11. Information für Aktionäre und Aktionärsvertreter zum Datenschutz 

Die InnoTec TSS Aktiengesellschaft verarbeitet als Verantwortliche im Sinne von 

Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) personenbezogene Daten, um den 

Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung 

ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen sowie sonstigen 

aktienrechtlichen Erfordernissen nachzukommen, denen der Verantwortliche unterliegt (z.B. 

Publikations- und Offenlegungspflichten). Weitergehende Informationen zur Datenverarbeitung 

im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung einschließlich der Angaben gemäß 

Art. 12, 13 und 14 DS-GVO, finden sich unter:  

https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 



 

 

 

Düsseldorf, im Mai 2026 

InnoTec TSS Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


